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Reglement für die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften des
Finanzvermögens der

Einwohnergemeinde Rohrbachgraben

Spezialfinanzierungsreglement gestützt auf Art. 87 der Gemeindeverordnung GV vom 16. De-
zember 19981.

Zweck Art. 1 Die Spezialfinanzierung bezweckt die Bereitstellung von Mitteln
für die Finanzierung von zukünftigen baulichen Unterhaltsarbei-
ten im Bereich der Liegenschaften des Finanzvermögens.

Äufnung der
Spezialfinanzierung

Art. 2 1 Vom aktuellen Gebäudeversicherungswert aller Liegenschaften
des Finanzvermögens werden jährlich bis maximal 5% in die
Spezialfinanzierung eingelegt.

2 Die Höhe der jährlichen Einlage legt der Gemeinderat fest.

3 Die Spezialfinanzierung wird bis maximal 50% des aktuellen
Gebäudeversicherungswertes aller Liegenschaften des Finanz-
Vermögens geäufnet.

Entnahmen aus der

Spezialfinanzierung
Art. 3 Der Spezialfinanzierung können auf Beschluss des Gemeindera-

tes die Kosten für baulichen Unterhalt der Liegenschaften des Fi-
nanzvermögens entnommen werden, soweit der Bestand dafür
ausreicht.

Verzinsung Art. 4 Der Bestand der Spezialfinanzierung wird nicht verzinst.

inkrafttreten Art. 5 Dieses Reglement tritt rückwirkend am 1. Januar 2019 in Kraft.

Es hebt das Reglement vom 1.Januar 2005 auf.

So beraten und angenommen durch die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2019.

EINWOHNERGEMEINDE ROHRBACHGRABEN
Der Präsident . Der ©emeindeschreiber

Simon Lüthi
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Auflagezeugnis

Der Gemeindeschreiber hat dieses Reglement vom 7. November 2019 bis 6. Dezember 2019 in
der Gemeindeschreiberei öffentlich aufgelegt. Er gab die Auflage im Anzeiger Oberaargau Nr.
43 vom 7. November 2019 bekannt.

Es sind keine Einsprachen eingelangt.
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